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Das Tragen von Masken kann
fatale Gesundheitsfolgen haben

Obwohl mittlerweile nur noch rd. 0,015% der Bevölkerung
(also ca. einer von 7.000) am Coronavirus erkrankt sind,
werden die Menschen von der Bundesregierung gesetzlich
gezwungen, beim Einkaufen „Schutzmasken” zu tragen.

Nicht nur, dass diese Masken keinen ausreichenden Schutz
vor Viren bieten, ist das längere Tragen von Masken sogar
gesundheitsschädlich.

Das Recht auf Wahrheit, 12. Mai 2020

Diese Masken, die mittlerweile schon
vom Großteil der Bevölkerung getragen
werden, sorgen also dafür, dass die
„schlechte” Luft nicht mehr ungehindert
entweichen kann – und sich (falls die
Maske nicht über einen speziell einge-
bauten Luftfilter verfügt) zu einem gro-
ßen Teil in der Maske staut.

Durch die dabei entstehende Feuchtig-
keit undWärme entsteht für Krankheits-
erreger ein optimaler Nährboden.

Dieser feuchte Nährboden sorgt dann
dafür, dass sich Krankheitserreger (egal
ob Coronaviren oder andere ) rasant ver-
mehren – vor allem dann, wenn man
über mehrere Stunden eineMaske trägt.

Kommt nun das Einatmen von toxi-
schen Schadstoffen in der Luft dazu
(denn das geschieht auch mit Maske),
sammeln sich ebenfalls vermehrt

Krankheitserreger im Mund. Noch
etwas geschieht, wenn wir längere Zeit
eine Maske tragen: Wir schwitzen auf-
grund dieser Maske, was dazu führt,
dass wir uns viel häufiger als sonst ins
Gesicht oder auf den Mund greifen.

Doch genau das ist die beste Möglich-
keit, Keime zu transportieren (Stich-
wort Tröpfcheninfektion).

Sollten wir nämlich tatsächlich zu den
ca. 0,015% der an COVID-19-Erkrank-
ten zählen, geschieht folgendes:

Indem wir den Schweiß (und damit
einen Teil der Viren) mit unseren Hän-
den von unserem Gesicht wegwischen,
geraten sie auf unsere Hände (oder un-
sere Handschuhe, falls wir solche tra-
gen), von wo aus sie wiederum auf all’
jene Gegenstände übertragen werden,
die wir anfassen.

Wir atmen ca. 20.000 Mal am Tag

Die Luft, die wir dabei einatmen, ent-
hält (falls wir nicht in verpesteten
Großstädten leben) im Normalfall ca.
21% Sauerstoff, 78% Stickstoff, di-
verse Edelgase, Wasserdampf sowie
0,04% CO².

Bei der aeroben Atmung (=innere At-
mungsprozesse vonOrganismen zwecks
Energiegewinnung) wird dann von den
21% Sauerstoff ein Teil in Kohlen-
stoffdioxid = CO² umgewandelt, der
durch das Ausatmen wieder freigesetzt
wird.

Liegt der CO²-Anteil in der einge-
atmeten Luft noch bei bescheidenen
0,04%, erhöht sich dieser Anteil (auf-
grund der bereits erwähnten aeroben
Atmung) bei der ausgeatmeten Luft
um das Hundertfache (!!!) = 4%
CO²-Anteil.

Ein Großteil dieses Kohlenstoffdioxids
kann aber nunmehr – aufgrund der ge-
tragenen Maske – nicht mehr in die
Luft entweichen und wird stattdessen
wieder eingeatmet.

Dadurch gelangt das CO² in unseren
Blutkreislauf, was in hoher Konzentra-
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Wir atmen während des Tages eine Vielzahl unterschiedlichster Bakterien und Viren in unseren
Mund ein und wieder aus. Doch gerade dieses natürliche Ausatmen wird durch diese sog.
„Schutzmasken” verhindert.
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tion fatalste Gesundheitsschäden zur
Folge haben kann.

Trägt jetzt jemand beispielsweise be-
rufsbedingt (z. B. im Handel oder in
der Gastronomie) stundenlang solch’
eine Maske, wird dessen Blutkreislauf
stundenlang mit einer deutlich erhöh-
ten CO²-Dosis massiv belastet.

Über den Blutkreislauf gelangt dieses
CO² dann auch in unser Gehirn, wo be-
reits eine CO²-Konzentration von ca.
1% Müdigkeit/Schläfrigkeit auslöst.

Übelkeit, Konzentrationsschwächen,
Schwindelanfälle und Kopfweh sind
weitere, häufig auftretende Phänomene
(wie uns auch in Gesprächen mit Be-
troffenen immer wieder mitgeteilt
wurde), die durch einen erhöhten CO²-
Anteil entstehen.

Bei einem CO²-Anteil von 3% im Blut-
kreislauf ist eine gesteigerte Herzfre-
quenz sowie erhöhter Blutdruck die
Folge.

Irreparable Dauerschäden

Deshalb wollen wir an dieser Stelle vor
allem Menschen mit Herzproble-
men/Herzrhythmusstörungen sowie
Bluthochdruck dringendst davon abra-
ten, über längere Zeit solche „Schutz-
masken” zu tragen.

Auch für Menschen mit Lungenerkran-
kungen, Asthma oder anderen Atem-
wegsbeschwerden ist das stundenlange

Tragen von Schutzmasken mehr als nur
bedenklich.

Nicht nur, dass ein deutlich erhöhter
CO²-Anteil auch bei gesunden Men-
schenAtembeschwerden/Atemnot ver-
ursachen kann, kann dies bei Menschen
mit Atemwegserkrankungen zu Atem-
stillstand, Bewusstlosigkeit und (im
Extremfall) sogar bis zum Tod führen.

Doch selbst wenn solch’ extreme Fol-
gen im Normalfall eher selten vorkom-
men, sind (vor allem, wenn diese
Maskenpflicht noch einige Monate gel-
ten sollte) dauerhafte Gehirnschäden
nicht auszuschließen !!!

So kann sich, wenn das Gehirn über län-
gere Zeit mit zu wenig Sauerstoff ver-
sorgt wird, beispielsweise das Risiko
für einen Schlaganfall deutlich erhöhen.

Nebenbei sei noch erwähnt, dass eine
zu hohe CO²-Konzentration im Blut
auch unseren ph-Wert deutlich redu-
ziert, was eine Schwächung unseres
Immunsystems zu Folge hat (und uns
dadurch für Krankheitserreger zum
willkommenen Opfer macht).

Unsere Gesundheit und unsere Freiheit
sind uns immens wichtig. Deshalb sagen
wir nochmals – in aller Klarheit und
Schärfe –NEIN zurMaskenpflicht!!!

JEDERMensch, dem seine Gesundheit
(oder die Gesundheit seiner Kinder)
wirklich am Herzen liegt, sollte sich
deshalb gründlichst überlegen, ob er
dieser schwachsinnigen, gesundheits-
gefährdenden und vor allem verant-
wortungslosen Maßnahme der Bundes-
regierung tatsächlich Folge leistet.

Ausnahmen von der Maskenpflicht

Wir verweigern die Maske – auch beim
Einkaufen – und nehmen lieber in Kauf,

25 Euro Strafe zu zahlen (was bisher
noch nicht vorgekommen ist), als un-
sere Gesundheit aufs Spiel zu setzen.

All’ jene aber, die ihren Job aufs Spiel
setzen würden, wenn sie sich weigern,
eine Maske zu tragen, können wir an
dieser Stelle beruhigen:

Es gibt nämlich sehr wohl Möglichkei-
ten, auf das Tragen dieser „Schutzmas-
ken” zu verzichten, ohne dafür Verwal-
tungsstrafen oder gar den Verlust des
Arbeitsplatzes befürchten zu müssen.

COVID-19-Lockerungsverordnung

So heißt es im Bundesgesetzblatt Nr.
197/2020 vom 30. April 2020 unter
§ 11 (Ausnahmen) folgendermaßen:

3) Das Tragen von einer den Mund-
und Nasenbereich abdeckenden me-
chanischen Schutzvorrichtung gilt
nicht für Kinder bis zum vollendeten
6. Lebensjahr und für Personen,
denen aus gesundheitlichen Gründen
das Tragen derVorrichtung nicht zu-
gemutet werden kann.

(6) Im Fall der Kontrolle durch Organe
des öffentlichen Sicherheitsdienstes
sind die Gründe der Inanspruchnahme
der Ausnahme glaubhaft zu machen.

Auch das Gesundheitsministerium be-
stätigte auf Anfrage des ORF, dass es
bei einer Überprüfung ausreichend ist,
zu erklären, warum kein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden kann.

Für all’ jene, die auf „Nummer Sicher”
gehen wollen: Holen Sie sich (vor
allem wenn Sie bereits über Vorerkran-
kungen verfügen) vomArzt eine schrift-
liche Bestätigung – und das Tragen
dieses Maulkorbes, der sich „Schutz-
maske” nennt, hat für Sie ein Ende.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt können
Sie dann beim Einkaufen, in öffentli-
chen Verkehrsmitteln sowie am Ar-
beitsplatz endlich ohne diese lästige
Maske unterwegs sein, ohne rechtliche
Konsequenzen befürchten zu müssen.

PS: Diesen Artikel gibt es auch auf
unserer Webseite als pdf-Download
(zum Ausdrucken und Weiterverteilen).
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